
61.2 05.02.2014 

ENTWURF Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises 

Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen 
Beteiligung gem. § 10 Abs. 1 und 2 Raumordnungsgesetz 

S e h r geehrte Damen und Herren, 

zunächst vielen Dank für die Betei l igung im R a h m e n der Neuaufstel lung des L E P N R W . Gemäß 
Besch luss des K re i sausschusses vom 10.02.2014 wird zum Entwurf des Landesentwick lungs
plans Nordrhein-Westfa len wie folgt Stel lung genommen: 

Der Rhe in -S ieg-Kre is begrüßt ausdrückl ich die Neuaufstel lung des Landesentwick lungsp lans 
Nordrhein-Westfa len, unbeschadet d e s s e n werden zu e inze lnen Regelungs inhal ten fo lgende 
Anregungen bzw. Bedenken vorgetragen: 

Allgemeine Anregungen: 

Z u „Erläuterungen": 

1. E s wird angeregt, auch in den Erläuterungen kenntl ich zu machen , ob es s ich um ein Ziel 
oder einen Grundsa tz handelt (z.B. „Zu Ziel 2-1 Zentralört l iche Gl iederung" statt „Zu 2-1 
Zentralört l iche Gl iederung") . 

2. Die Erläuterungen führen oftmals aus, dass Regelungs inhal te von der Reg iona lp lanungs-
behörde „in Abs t immung" mit den Kommunen festgestellt werden müssen. 
Um Missverständnissen in der späteren P lananwendung vorzubeugen, wird es für erfor
derl ich gehal ten, jewei ls zu klären, ob ein „Benehmen" oder „Einvernehmen" mit den 
Kommunen herzustel len ist. 

Z u „Zeichnerische Fest legungen" : 

E s wird gebeten, den Schreibfehler bei der Geme inde Ruppichteroth („Ruppichtero") zu korri
gieren. 

Z u „Tourismus": 

Tour ist ischen Be langen wird mit den Fest legungen in Kapitel 6.6 unzure ichend Rechnung ge
tragen. Insofern sind in geeigneter Form die Fest legungen in den Kapiteln 1, 3, 6 - 8 um Inhalte 
der tourist ischen Entwicklung zu ergänzen. Die aus Sicht des Rhe in -S ieg -Kre i ses relevanten 
Inhalte s ind, soweit nicht bereits in die jeweil igen Kapitel eingefügt, nachstehend aufgeführt. 

• Kultur landschaften sol len in ihrer Vielfalt von Urbanität und Fre i raum erhalten und zur 
Stärkung der tourist ischen Wirtschaftskraft weiterentwickelt werden. Dabei sol len vor
handene Stärken und Potentiale der unterschiedl ich geprägten Tei l räume genutzt und 
ausgebaut , Schwächen und Hemmn isse überwunden und beseitigt werden. 



• Kultur landschaften prägen nicht nur das Selbstverständnis der Bewohner , sondern stel
len eine e lementare Grund lage für die tourist ische Entwicklung im ländlichen R a u m dar. 
Daher werden Kul tur landschaften zunehmend nicht nur als Schutzgut, sondern als regi
onales Entwicklungspotent ial aufgefasst. Posit ive Kultur landschaftsbi lder stärken als 
we iche Standortfaktoren die Attraktivität e iner Tour ismusregion. Die Etabl ierung von tou
rist ischen Netzwerken, Reg iona lmarken und die Vermarktung regionaler Produkte sowie 
regionale handwerkl iche und gewerbl iche Tradit ionen verbessern die Mögl ichkeiten der 
Wertschöpfung und führen zugle ich zu Wettbewerbsvorte i len. Daher dürfen Kultur land
schaf ten, die durch ihre natürl iche Attraktivität, Landschaftsstruktur und Benutzbarkei t 
der Landschaf t (Erschl ießung, Infrastruktur etc.) vorrangig durch eine Tour ismusfunkt ion 
geprägt s ind, in ihrer tourist ischen Bedeutung nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt ins
besondere für großf lächige P lanungen. 

• Die C h a n c e n , die s ich aus dem Kapital einer intakten Natur und Landschaf t (Kulturland
schaft) für einen naturverträgl ichen Tour ismus eröffnen, müssen gewahrt werden. 

• Die Energ iewende ist für alle Beteil igten eine Herausforderung. Dabe i hat der A u s b a u 
der Windenerg ie sowie von großflächigen So laran lagen eine erhebl iche Bedeutung. Die 
Bal lung von Windparks bestimmt auch in Ur laubs- und Erholungsregionen immer häufi
ger das Landschaf tsbi ld. Bei der Umsetzung sind daher unterschiedl ichste Be lange zu 
berücksicht igen. Hierzu zählen ein behutsamer Umgang mit unwiederbr ingl ichen Land 
schaf ten sowie der Schu tz von tour ismusrelevanten - bisher unbeeinträcht igten - Kultur
landschaften. Windenerg iean lagen beeinträchtigen - insbesondere durch ihre baul iche 
Dominanz aufgrund von Höhe, Gestal t und Rotorbewegung - die tourist ischen Po tenz ia 
le und den hohen Erholungswert vieler gewachsener Kultur landschaften. Den touristi
schen Aspek ten des Kul tur landschaf tsschutzes sollte bei der P lanung von Windkraf tan
lagen insofern eine besondere Bedeutung be igemessen werden. Dies schließt die opti
sche Entwertung des Landschaf tsb i ldes mit ein. Die Err ichtung von Windenerg ie - bzw. 
großflächigen So laran lagen in bedeutsamen und besonders schutzwürdigen Kultur land
schaf ten sollte nur möglich se in , wenn ihr Charakter und öffentl iche Be lange, wie z . B . 
des Denkmalschutzes , gewahrt und ihre tourist ische Funkt ion nicht wesent l ich beein
trächtigt werden. 

• Für die Stärkung der Tourismuswirtschaft sol len die räumlichen Vo rausse tzungen ver
bessert werden. Hierbei s ind Schwerpunkte auf eine Qual i tätssteigerung und auf wett
bewerbsfähige Tour ismusangebote zu legen. Dabei sol len s ich alle tour ismusrelevanten 
Vorhaben und Projekte in die jeweil ige Destinat ionsstrategie einfügen. 

• In Nordrhein-West fa len existiert e ine konkurrenzfähige Bas is für den Tour ismus. Neben 
der Erhaltung bzw. der Wiederherste l lung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushal tes, 
der Schönheit und Vielfalt der Landschaf t und der Bausubs tanz ist e ine stete Ergänzung 
und qualitative Ve rbesse rung der für eine gesicherte Tour ismuswir tschaft benöt igten Inf
rastruktur unerlässl ich. U m die Nachhalt igkeit zu unterstützen, bedarf es einer regional 
abgest immten gesamtkonzept ionel len Unterstützung tourist ischer Entwick lungen. 

• Der Masterp lan Tour ismus N R W setzt die tour ismuspol i t ische Landesstrategie für N R W 
fest. Die ausgewähl ten Themenschwerpunk te sind maßgebl ich für die Außendarste l lung 
des Landes N R W und von besonderem Landes in teresse. 

• In den Tour ismusreg ionen ist die für den A u s b a u des Tour ismus notwendige Infrastruk
tur vorzuhalten und qualitativ weiter zu entwickeln. Grenzübergrei fende Anforderungen 
sind in die Entwicklung e inzubez iehen. 

• Tour ismus und Erholung sol len in den Tei l räumen, die über die naturräumlichen und 
raumstrukturellen Vorausse tzungen verfügen, gestärkt werden, um den Tour ismus als 
Wirtschaftsfaktor nachhalt ig zu entwickeln. Sofern d iese Vo rausse tzungen vorhanden 
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sind, ist der Tour ismus für die wirtschaft l iche Entwicklung sowohl des ländlich geprägten 
R a u m s als auch der Städte von hoher Bedeutung. 

• Die Stärkung des Übernachtungs- und Tagestour ismus als Wirtschaftsfaktor ist G rund 
voraussetzung für die weitere Entwicklung der Dest inat ionen, insbesondere für die R e 
gionen im ländlichen R a u m . 

• Urlaub im ländlichen R a u m , naturverträgliche Erholungsnutzungen, Natur- und Akt ivtou
r ismus sol len in den dafür geeigneten Reg ionen als attraktive Angebo te des Tour ismus 
ausgebaut und weiter entwickelt werden. 

© 16 der insgesamt 19 K o m m u n e n des Rhe in -S ieg -Kre ises gehören entweder zum Natur
park Berg isches Land, S iebengeb i rge oder Rhein land. Naturparke stel len einen Lebens 
und Er lebnisraum von einzigart iger Qualität dar. Daher gilt es , d iese Landschaf t geme in 
s a m für die hier lebenden und arbei tenden M e n s c h e n und ihre nachfo lgenden Genera t i 
onen zu schützen, sowie für Gäste als vorbi ldl iche Erholungslandschaf t weiter zu entwi
ckeln. 

• Die Erreichbarkeit bestehender Tour ismus- und Naherholungsgebiete durch Einr ichtun
gen des ÖPNV ist zu gewährleisten und zu verbessern . Die ÖPNV-Angebote sind mit 
der Entwicklung neuer Tour ismusangebote abzust immen. 

• Attraktive ÖPNV-Anbindungen sind bei der Entwicklung neuer Tour ismusangebote be
z iehungswe ise neuer Freizei tangebote zu integrieren. S ie sol len g le ichermaßen sowohl 
dazu beitragen, die Erreichbarkeit der Re isez ie le in den Tour ismusreg ionen zu gewähr
leisten und damit die Nutzung öffentl icher Verkehrsmit tel zu erhöhen, als auch die vom 
motorisierten Individualverkehr ausgehenden Belastungen zu reduzieren. 

Kapitel 1 - Einleitung 

Zu 1.2 Aufgabe, Leitvorstellung und strategische Ausrichtung der Landesplanung 

Auf den Sei ten 5-8 werden die Aspek te der strategischen Ausr ichtung des L E P spiegelstr ichar-
tig benannt. E s wird angeregt, d iese Aufzählung um einen weiteren Spiegelstr ich mit der Über
schrift „Tour ismusentwicklung nachhalt ig s ichern" zu ergänzen und fo lgenden Textbauste in auf
zunehmen : 
Die Tour ismusbranche hat in den nächsten Jahren weltweit weiterhin große W a c h s t u m s a u s 
sichten. In Nordrhein-Westfa len trägt der Tour ismus wesent l ich zur Schaf fung von Arbeitsplät
z e n sowie zum Bruttoinlandsprodukt bei. Jedoch wird die Tour ismusentwick lung in Deutsch land 
wie auch in Nordrhein-Westfa len von veränderten Rahmenbed ingungen entsche idend geprägt. 
N R W konkurriert schon lange nicht mehr nur mit den anderen Dest inat ionen Deutsch lands, 
sondern letztlich mit al len Re isez ie len weltweit. V o r d iesem Hintergrund muss der e ingesch la 
gene W e g des Quali tätstourismus in N R W konsequent fortgesetzt werden. E ine der entsche i 
denden Herausforderungen für die Zukunft des Tour ismus stellt dabei der demogra f ische W a n 
del dar. S o sind nicht nur Auswi rkungen auf das künft ige Kundenpotent ial zu erwarten, sondern 
auch auf die erforderl iche tourist ische Infrastruktur. Anges ich ts der Notwendigkeit des Umwelt-
und Ressourcenschu tzes auf der e inen Sei te sowie der gesel lschaf t l ichen Verpf l ichtung zur 
Gewährleistung e ines Tour ismus für alle M e n s c h e n unabhängig von körperl ichen Einschrän
kungen auf der anderen Sei te bilden „Nachhalt igkeit" und „Tour ismus für A l le" wicht ige Grund 
prinzipien in der Tour ismusentwick lung. 
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K a p i t e l 2 - R ä u m l i c h e S t ruk tu r d e s L a n d e s 

Ziel 2-1 „Zentralörtl iche Gliederung" einschl. Erläuterungen (-> S. 9) 

Die andauernde Ausr ichtung der räumlichen Entwicklung auf das Sys tem der „Zentralen Orte" 
wird ausdrückl ich begrüßt. Ebenso wird begrüßt, d a s s jede Kommune d iesem Sys tem zugeord 
net ist und somit mindestens die Funktion e ines Grundzent rums innehat. 

In den Erläuterungen wird al lerdings ausgeführt, d a s s die jeweil ige zentralört l iche Bedeutung 
noch in der Laufzeit des im Entwurf vor l iegenden L E P überprüft werden sol l . D a die zugew iese 
ne Zentralität für Kommunen sowohl hinsichtl ich der Planungssicherhei t als auch für die Erha l 
tung ihrer Entwicklungsperspekt iven von zentraler Bedeutung ist, sollte angestrebt werden, die
s e für die Laufzeit des L E P zu erhalten. 

Ziel 2-3 „Siedlungsraum und Freiraum" (-> S. 9) 
i. V . m. 
Ziel 6.2-1 „Zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche" (-> S. 36) 
i. V . m. 
Grundsatz 6.2-3 „Eigenentwicklung untergeordneter Ortsteile" einschl. Erläuterungen (-> 
^5B 37J 

Ziel 2-3 regelt die Auftei lung des Landes in Gebie te , die vorrangig Siedlungsfunkt ionen (S ied
lungsraum) oder Freiraumfunkt ionen (Freiraum) erfüllen bzw. erfüllen sol len. Darüber h inaus 
wird festgelegt, dass im regionalplaner isch festgelegten Freiraum ge legene Ortsteile in ihrer 
Entwicklung vor al lem auf den Bedarf der ansässigen Bevölkerung auszur ichten s ind. 

Die Fest legungen des Ziels 6.2-1 sowie des Grundsa tzes 6.2-3 werden als Konkret is ierung des 
Z ie ls 2-3 vers tanden. Demnach ist die Siedlungsentwick lung in den K o m m u n e n auf zentralört
lich bedeutsame A l lgemeine S ied lungsbere iche auszur ichten (Ziel 6.2-1), während andere vor
handene A l lgemeine S ied lungsbere iche und kleinere Ortsteile auf die Eigenentwick lung zu be
schränken sind (Grundsatz 6.2-3). 

Zur Klarstel lung dieser Verknüpfung wird angeregt, in den Erläuterungen Ve rwe ise zw ischen 
den Kapiteln vorzunehmen um zu verdeut l ichen, dass es s ich bei den Kapiteln 6.2-1 und 6.2-3 
um eine Konkret is ierung des Ziels 2-3 handelt. 

Darüber hinaus ist e ine Vereinhei t l ichung der Begriff l ichkeiten vorzunehmen. 
Dies betrifft zum Einen die Verknüpfung der o. g. Fes t legungen, da nicht deutl ich wird, ob die 
„im regionalplanerisch festgelegten Freiraum ge legenen Ortsteile" nach Ziel 2-3 g le ichzusetzen 
s ind mit „kleineren Ortstei len" nach Grundsa tz 6.2-3. Unsicherhei ten ergeben s ich insbesondere 
dadurch, dass Ziel 2-3 bereits ausführt, dass es s ich um „im regionalplaner isch festgelegten 
Freiraum ge legene Ortsteile" handelt, während die Erläuterungen zu Grundsa tz 6.2-3 ausfüh
ren, dass „kleinere Ortsteile" i. d. R dem Frei raum zuzuordnen s ind. 
Z u m Anderen gilt d ies insbesondere für den Grundsa tz 6.2-3 „Eigenentwicklung untergeordne
ter Ortsteile". Für die hierunter subsumier ten „Anderen vorhandenen A l lgemeinen S ied lungsbe
reiche" und „Kleineren Ortsteile" werden in den Erläuterungen versch iedene Begrif f l ichkeiten 
zur Beschre ibung der Eigenentwicklung verwendet. D a der Wortlaut der Grundsatz fest legung 
für beide Kategor ien derselbe ist, sollte auch die jewei l ige Erläuterung den Terminus „Eigen
entwicklung" gleichlautend verwenden. 

Unbeschadet dessen wird begrüßt, dass auch Orte bzw. Ortsteile mit weniger als 2000 E inwoh
ner, soweit insbesondere soz ia le Infrastruktur von e in igem Gewicht vorhanden ist, s ich weiter 
entwickeln können. 
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Kapitel 3 - Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung 

Ziel 3-1 „32 Kulturlandschaften" (-> S. 15) 

Die in Ziel 3-1 e ingebundene Abbi ldung 2 enthält die Kultur landschaften und ( landesbedeutsa
men) Kul tur landschaftsbereiche in Nordrhein-West fa len. Hinsichtl ich der räumlichen Abg ren 
zung des landesbedeutsamen Kul tur landschaftsbereichs Nr. 18 „Brühler Schlösser - Vorgebi r 
ge" wird eine Prüfung der E inbez iehung der Wasse rbu rgen und -Schlösser im l inksrheinischen 
Rhe in -S ieg-Kre is sowie der Bonner Res idenz der Kölner Erzbischöfe einschließlich der W e g e 
bez iehungen für erforderlich gehalten. 

Kapitel 4 - Klimaschutz und Anpassung an den Klimawaridel 

Ziel 4-3 „Kl imaschutzplan" (-> S. 22) 

Die Ziel fest legung mit dem Inhalt, dass Raumordnungspläne diejenigen Fes t legungen des Kl i 
maschutzp lans umsetzen, die gem. § 6 A b s . 6 K l imaschutzgesetz N R W für verbindl ich erklärt 
wurden, soweit sie durch Zie le oder Grundsätze der Raumordnung gesichert werden können, 
wird als zu wei tgehend erachtet. Prob lemat isch ist insbesondere die s ich hieraus e rgebende 
zwingende Vo rgabe der Landesraumordnung an die Regiona lp lanung, noch nicht bekannte 
Fest legungen des Kl imaschutzp lans N R W umzuse tzen , ohne sie zuvor mit den weiteren Anfor
derungen und Ansprüchen an die Raumnutzung abgewogen zu haben. 

K a ^ s t s ! 5 _ Pomirjr«esiö und Tsnzübsrcreifsnd© Z u s a m m e n a r b e i t 

Grundsatz 5-2 „Europäische Metropolregion Nordrhein-Westfalen" (-> S. 26) 

Der L E P N R W '95 legt unter B.I.2 als Ziel fest, d a s s die „herausragende Bedeutung der Euro
päischen Metropolregion Rhe in -Ruhr für die Raumentwick lung in Nordrhein-West fa len, in 
Deutsch land und in Europa bei der Entwicklung der R a u m - und Siedlungsstruktur zu berück
sicht igen ist". 
Im vor l iegenden Entwurf des L E P ist die Metropolregion Rhe in -Ruhr nicht mehr erwähnt, statt
d e s s e n wird die Entwicklung einer Metropolregion Nordrhein-West fa len forciert. Der Rhe in -
S ieg-Kre is spricht s ich dafür aus, anstel le der von der Landesreg ierung vo rgesehenen „Metro
polregion N R W " ergänzend zur bereits verfassten „Metropole Ruhr" eine „Metropole Rhe in land" 
in den L E P au fzunehmen. 

Kapitel 6 - Siedlungsraum 
Kapitel 7 - Freiraum 

Allgemein 

Die Absicht , die Inanspruchnahme von Freif lächen für S ied lungs- und Ve rkeh rszwecke bis 2020 
deutl ich zu reduzieren, wird begrüßt. Den vo rgesehenen Rege lungen im L E P - auch die kor
respondierenden A u s s a g e n zur Innenentwicklung, zur Wiedernutzung von Brachf lächen oder 
z u m Grundsatz der interkommunalen Zusammenarbe i t bei der gewerbl ichen Flächenentwick
lung - ist zuzus t immen. 
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Unbeschadet dessen ist zu berücksicht igen, dass der ländliche R a u m - insbesondere bei enger 
Verf lechtung mit Oberzent ren - Rese rven für eine a n g e m e s s e n e Entwicklung von S ied lungs
und Gewerbef lächen benötigt. Soweit d ies im R a h m e n der genannten Obergrenzen für die Flä
chen inanspruchnahme erfolgen sol l , fehlt eine Operat ional is ierung der a l lgemeinen Zie le für die 
nachfo lgenden P lanungsebenen . E ine bloße restriktivere Formul ierung al lgemeiner Z ie le z u m 
Flächenverbrauch wird ihre Wirkung verfehlen. 

Kap i t e l 6 - Siedlungsraum 

Zu 6.1 Festlegungen für den g e s a m t e n Siedlungsraum 

Ziel 6.1-1 „Ausrichtung der Siedlungsentwicklung" einschl. Erläuterungen (-> S . 29) 

Die Erläuterungen zum Ziel beinhalten, dass die Regionalp lanungsbehörden auf der Bas i s einer 
Jandeseinhei t l ichen Methode" ermitteln, ob und in we lchem Umfang ein Bedarf an zusätzl ichen 
Siedlungsf lächen besteht. Das bereits praktizierte Siedlungsf lächenmonitor ing soll in d iese B e 
darfsermittlung e inbezogen werden, indem es Informationen über ungenutzte, p laner isch ges i 
cherte Siedlungsf lächenreserven vorhält. 

Die Absicht , den Flächenbedarf künftig auf der Bas is einer landeseinhei t l ichen Methode zu er
mitteln, wird grundsätzl ich begrüßt. Die ist notwendig, um die landesbedeutsame Verg le ichbar
keit zu erhalten. J e d o c h wird das Abste l len zentraler Fest legungen des L E P (siehe z . B . Ziel 6 .1 -
11) auf eine derzeit noch unbekannte Flächenbedarfsermit t lungsmethode, die jedoch maßgeb
lich Einf luss auf die Kommunalentwick lung nehmen wird, als unzulässig erachtet. 

So lange nicht abschl ießend geklärt ist, wie die angeführte „Methode" aussehen wird, ist die R e 
gelung abzu lehnen. 

Ziel 6.1-2 „Rücknahme von Siedlungsf lächenreserven" einschließlich Erläuterungen (-> 
S . 29) 

Das Ziel legt fest, dass für S ied lungszwecke vorgehal tene Flächen, für die kein Bedar f mehr 
besteht, wieder dem Frei raum zuzuführen s ind, sofern s ie noch nicht in verbindl iche Bauleitplä
ne umgesetzt s ind. Den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass dies in die Verantwortung der 
Regionalplanungsbehörden gestellt ist. 

Zur Ausübung der P lanungshohei t muss es im Interesse der Kommunen l iegen, Flächenreser
ven verfügbar zu halten. Für Flächen, die aufgrund unterschiedl ichster Umstände nicht ver
marktbar s ind, d ies gilt im weitesten S inn auch für nicht real isierbare Bebauungspläne, kann 
z . B . das Instrument „Flächentausch" genutzt werden. Insofern muss die Entsche idung, Flä
chendarste l lungen beizubehal ten oder au fzugeben, zw ingend in kommunaler Verantwortung 
bleiben. 

E s wird gefordert, d ies durch Umformul ierung der Ziel fest legung in geeigneter W e i s e s i cherzu 
stel len. 

In dem Z u s a m m e n h a n g ist auch darauf h inzuweisen, d a s s allein die Darstel lung von Flächen im 
Flächennutzungsplan noch keinen Flächenverbrauch impliziert. 

6 



Erläuterungen Ziel 6.1-2 „Rücknahme von Siedlungsf lächenreserven" (-> S. 32) 

Die Erläuterungen z u m Ziel führen aus, d a s s dem Freiraum weitere, bisher als S ied lungsraum 
gesicherte Flächen zuzuführen s ind, wenn d iese infolge des Bevölkerungsrückgangs oder des 
Strukturwandels nicht mehr zur Bedar fsdeckung für S ied lungszwecke benötigt werden. 

E s wird angeregt zu erläutern, wie der „Bedarf" zu ermitteln ist, ob auch hier die „ landeseinheit
l iche Methode" zur Anwendung kommen soll (s. auch Anregungen zu Ziel 6.1-1), 
denn„"Bevölkerungsrückgang" bzw. „Strukturwandel" s ind nicht zw ingend Indikatoren für e inen 
regressiven Flächenbedarf. (z.B. Veränderung von Haushaltsstrukturen). 

Erläuterungen Ziel 6.1-2 „Rücknahme von Siedlungsf lächenreserven" (-> S . 29) 
i. V . m. 
Ziel 6.1-6 „Vorrang der Innenentwicklung" einschl. Erläuterungen (-> S. 29) 

Die Erläuterungen zu Ziel 6.1-2 führen aus, dass die Möglichkeit der Rücknahme von S i e d 
lungsf lächenreserven insbesondere in Verdichtungsräumen zur qual i tätsverbessernden Auf lo
ckerung genutzt werden sol l . 

Gemäß Ziel fest legung 6.1-6 sind die bisher igen Bemühungen zur Mobi l is ierung von Flächenpo
tentialen im R a h m e n der Innenentwicklung und zum A b b a u von Mobi l i s ie rungshemmnissen auf 
kommunaler E b e n e zu intensivieren. A l s Maßnahmen der Innenentwicklung werden in den Er
läuterungen die Mögl ichkeiten einer angemessenen Nachverdichtung bzw. der Mobi l is ierung 
von ungenutzten oder absehbar brachfal lenden Grundstücken im Innenbereich benannt. 

Dies steht der unter Ziel 6.1-2 formulierten Aufforderung zur Rücknahme von Siedlungsf lächen
reserven, insbesondere in Verd ichtungsräumen, entgegen. E ine Klarstel lung, wie die prakt ische 
Anwendung beider Fest legungen vorzunehmen ist, ist erforderl ich. 

Ziel 6.1-4 „Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen" einschl. Erläute
rungen (-> S. 29) 

Der Ziel fest legung, dass die Entstehung, Verfest igung oder Erweiterung von Spl i t tersiedlungen 
zu verhindern ist, ist grundsätzl ich zuzus t immen (s. a.§ 35 B a u G B ) . Die Z ie lsetzung einer kom
pakten, auf zentralört l ich bedeutsame Sied lungsbere iche ausger ichteten Siedlungsentwick lung 
wird geteilt. 

Insbesondere in ländlich strukturierten Bere ichen mit topograf ischen Besonderhe i ten kann je
doch in Ausnahmefäl len, unter Abwägung aller Aspek te , eine bandart ige Siedlungsentwick lung 
entlang von Verkehrswegen zweckmäßig se in. 

Insofern wird angeregt, den Regelungsinhal t in e inen Grundsa tz umzuwande ln bzw. in sonst iger 
geeigneter Form vorgenannte Gegebenhe i ten zu berücksicht igen. 

Ziel 6.1-6 „Vorrang der Innenentwicklung" einschl. Erläuterungen (-> S. 29) 

Ana log der Fest legung des L E P N R W '95 (B III. Ziel 1.23) regelt d ieses Ziel den Vor rang der 
Innenentwicklung vor Inanspruchnahme von Flächen im Außenbere ich. Der grundsätzl iche R e 
gelungsgehal t ist zu unterstützen, zuma l auch § 1a A b s . 2 B a u G B dies den K o m m u n e n als 
p laner ische Abwägungsdirekt ive im Zuge der Baulei tp lanung vorgibt. 
E s ist jedoch s icherzuste l len, dass , insbesondere im Zuge der Umsetzung in e ine regionalpla-
ner ische Fest legung, die diesbezügl iche Entsche idung den K o m m u n e n im R a h m e n der kom
munalen Planungshohei t zufällt ( „Letztentscheidungskompetenz"). 
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Die Erläuterungen führen aus, d a s s in Einzelfällen von der Verpf l ichtung zur Innenbereichs-
entwicklung abgesehen werden kann. E s wird angeregt, die Ausnahmetatbestände nicht nur in 
den Erläuterungen zu thematis ieren, sondern d iese entweder in die Ziel fest legung aufzuneh
men oder das Ziel in einen Grundsa tz umzuwandeln . 

Grundsatz 6.1-8 „Wiedernutzung von Brachflächen" einschl. Erläuterungen (-> S. 30) 

Absa tz 2 regelt, dass eine Neudarste l lung von Siedlungsf lächen auf Freif lächen nur erfolgen 
sol l , wenn auf der Grund lage des Siedlungsf lächenmonitor ings nachgewiesen wird, d a s s keine 
geeigneten Brachflächen zur Verfügung s tehen. In den Erläuterungen wird hinsichtl ich der viel
schicht igen Herausforderung der Nachfo lgenutzung von Brachf lächen lediglich ausgeführt, dass 
der Au fwand für eine Wiedernutzbarmachung wirtschaftl ich vertretbar se in muss . Die in der 
Prax is oftmals auftretenden Prob leme, wie z . B . eine durch Reservef lächenvorhal tung privater 
Eigentümer unmögl iche Vermarktung des Grundstücks, werden nicht thematisiert. Daher ist in 
den Grundsatz eine Öffnungsklausel mit dem Inhalt au fzunehmen, d a s s tatsächl ich nicht zur 
Verfügung s tehende bzw. zu wirtschaftl ich nicht vertretbaren Bed ingungen zu san ierende Flä
chen vom Wiedernutzungsvorrang ausgesch lossen sind. 

Dem Regelungsinhal t des A b s a t z e s 3, dass isoliert im Freiraum l iegende Brachf lächen einer 
Freiraumnutzung zugeführt werden sol len, wird generel l zugest immt. E s scheint jedoch gebo
ten, eine Öffnungsklausel au fzunehmen, mit dem Ziel in begründeten A u s n a h m e n eine Wieder 
nutzung z . B . für An lagen erneuerbarer Energ ien zu lassen zu können. E s wird vorgesch lagen, 
den Grundsatz um das Wort „vorrangig" zu ergänzen (entspricht Rege lung in Ziel 6.3-3, letzter 
Absatz) . 

Grundsatz 6.1-9 „Vorausschauende Berücksichtigung von Infrastrukturfolgekosten" 
einschl. Erläuterungen (-> S. 30) 

Die Au fnahme der Themat ik in den L E P wird grundsätzl ich begrüßt. Berei ts heute werden se i 
tens der Kommunen angesichts der angespannten Haushal ts lage Ermitt lungen und Bewertun
gen von Infrastrukturfolgekosten angestellt. E s ist jedoch in geeigneter Form s icherzuste l len, 
dies nicht zuletzt im Hinblick auf die kommunale Planungshohei t , dass hieraus kein „PrüfKrite
rium" im R a h m e n der Landesp laner ischen Anfrage nach § 34 LPIG N R W folgert. 

Ziel 6.1-10 „Flächentausch" einschl. Erläuterungen (-> S. 30) 

Die Grundidee des Flächentauschs ist bereits im L E P N R W '95 verankert (s. B. III. - Zie l 1.24). 
Dem Grundgedanken der regionalen Kooperat ion fo lgend, sollten Siedlungsf lächen im regiona
len Kontext auch interkommunal „getauscht" werden können. 

Ziel 6.1-11 „Flächensparende Siedlungsentwicklung" einschl. Erläuterungen (-> S . 30) 

Eine Ausgesta l tung der ver fassungsrecht l ich garantierten kommunalen Planungshohei t ist nur 
möglich, wenn nachhalt ige Flächensteuerungsmögl ichkei ten und P lanungsa l temat iven zur Ve r 
fügung stehen. Damit sind zwingend Flächen bereit zu halten, die für e inzelne Planungser for 
dern isse bzw. -Varianten zur Ver fügung stehen, jedoch ausschl ießl ich bedarfsorientiert zu ent
wickeln sind bzw. gemäß den Vo rgaben des B a u G B auch bedarfsorientiert entwickelt werden. 

Der vor l iegende Entwurf stellt in zentralen Fest legungen auf einen noch zu ermittelnden Flä
chenbedarf ab (wie z . B . Ziel 6.1-1 „bedarfsgerecht", Zie l 6.1-11 „ein Bedarf an zusätzl ichen 
Bauflächen"), wobei offen bleibt, wie d ieser Bedarf zu ermitteln ist (s. diesbezügl iche Ausfüh
rungen zu der „ landeseinheit l ichen Ermit t lungsmethode" unter Ziel 6.1-1). 

Ge rade in (noch) Wachs tumsreg ionen muss es möglich se in , ohne zei t -zährenden Ve rwa l 
tungsaufwand Flächen zur LEP-z ie lkon fo rmen Umsetzung bereit zu stel len. 
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U m den Kommunen den o.g. Entwick lungsspie l raum zu ermögl ichen, darf der durch die vorge
sehene „landeseinheit l iche Methode" zu ermittelnde Bedarf nicht zu eng kalkuliert se in , ein an 
g e m e s s e n e r Flex ib i l is ierungszuschlag ist zw ingend vorzusehen. 

Sowei t die „ landeseinheit l iche Ermit t lungsmethode" eine adäquate Flexibi l is ierung nicht vorse
hen sollte, wird dies zu regelmäßigen Planänderungsverfahren führen, die jewei ls erneute B e 
dar fsnachweise und langwierige Erörterungen nach s ich z iehen. Neben e inem nicht vertretba
ren Verwal tungsaufwand wird d ies K o m m u n e n einer Wachs tumsreg ion in städtebaul iche Ent
w ick lungsb lockaden und damit e ine regressive Entwicklung führen. 

Zu 6.3 Ergänzende Festlegungen für Bereiche für gewerbliche und industrielle N u t z u n 
g e n 

Ziel 6.3-1 „Flächenangebot" einschl. Erläuterungen (-> S . 40) 

Die Erläuterungen des Ziels führen aus, d a s s die Fest legung neuer oder die Erweiterung vor
handener GIB regional abzust immen s ind. Die endgült ige regionale Abs t immung erfolgt dabei 
im R a h m e n des Regionalp lanver fahrens. 

Grund lage der Fortschreibung e ines Reg iona lp lans bzw. Regionalplantei labschni t tes ist jedoch 
die sei tens der Regionalplanungsbehörde durchzuführende Flächenbedarfsberechnung auf der 
Bas i s einer „ landeseinheit l ichen Methode". Auf die Ausführungen zu Ziel 6.1-1 und 6.1-11 wird 
verwiesen. 

Ziel 6.3-3 „Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen" einschl. Erläute
rungen (-> S. 40/41) 

Gemäß Ziel 6.3-3 ist es ausnahmswe ise mögl ich, GIB im Freiraum festzu legen, soweit die in 
der Fest legung genannten Gründe entgegenstehen. 

D iesem Regelungsinhal t ist grundsätzl ich zuzus t immen, es wird jedoch angeregt, die A u s n a h 
metatbestände der Ziel fest legung um den „Umgebungsschutz" für benachbarte Wohnnu tzun
gen zu erweitern. D. h., auch in Fällen, in denen die Auswe i sung e ines GIB in der Nachbar 
schaft einer bestehenden Wohns ied lung aufgrund von Beläst igungen oder Gefährdungen nicht 
erfolgen kann, muss eine Fre i rauminanspruchnahme möglich se in . 

Kapitel 7 - Freiraum 

Zu 7.1 Freiraumsicherung und Bodenschutz 

Grundsatz 7.1-1 „Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen" einschl. Erläuterungen (-> 
S. 70) 

Gemäß dem Grundsatz sind die für S ied lungszwecke vorgehal tenen Flächen, für die kein B e 
darf mehr besteht, für Freiraumfunkt ionen zu s ichern. In den Erläuterungen wird auf die Kor res
pondenz mit den Zie len 6.1-2 und 6.1-11 h ingewiesen. Hier ist e ine stärkere Verb indung zw i 
schen den Kapiteln herzustel len und zu verdeut l ichen, dass der Fre i raumschutz unter Vo raus 
setzung der Z ie l - und Grundsatz fes t legungen des Kapitels 6 (jeweils unter E inbez iehung der 
dort erfolgten Anregung des Rhe in -S ieg-Kre ises ) erfolgt. 
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Ziel 7.1-6 „ G r ü n z ü g e " (-> S. 71) einschl. Erläuterungen (-> S. 71) 

Ziel 7.1-6 beinhaltet, dass die im L E P ze ichner isch festgelegten Grünzüge in den Regionalplä
nen zu s ichern und weiter zu entwickeln s ind. 

Sowoh l aus der Ziel fest legung als auch aus den Erläuterungen ist nicht ersichtl ich, auf we lcher 
Grund lage d iese Vorranggebietsfest legung erfolgt ist. Ana log der Vorgehenswe ise bei A S B und 
G IB sollte die ze ichner ische Fest legung als Vorranggebiet Grünzug erst auf der E b e n e der R e 
gionalp lanung erfolgen. Entsprechend wird angeregt, die Grünzüge zunächst nur nachrichtl ich 
den Regionalplänen zu entnehmen. 

Z u 7.2 Natur und Landschaft 

Ziel 7.2-1 „Landesweiter Biotopverbund" (-> S. 79) 

Die in Ziel fest legung 7.2-1 angestrebte f lächendeckende S icherung und Entwicklung von Land 
schaf tsräumen zu e inem übergreifenden Biotopverbund kann nur unter Berücksicht igung sons 
tiger Raumansprüche in d ieser Form als Ziel fest legung erfolgen. 
In der Abbi ldung 4 zu Ziel 7.2-1 ist der aus den bisher igen Fachp lanungen des Landes bekann
te landesweite Biotopverbundkorr idor zw ischen der W a h n e r Heide über die A g g e r in den Loh 
ma rer W a l d als überregional bedeutsamer Wildkorr idor ( insbesondere für das Rotwild) nicht 
dargestellt. Der Bere ich sollte deshalb als überregionaler Wildkorr idor im L E P ergänzt werden. 

Zu 7.3 Wald und Forstwirtschaft 

Abbildung 5 (-> S. 87/88) 

Die Abbi ldung 5 zeigt den Antei l der Waldf läche an der Gesamtf läche Nordrhein-West fa lens. 
U m bessere Informationen über die Waldverte i lung im Land und damit auch im Rhe in -S ieg -
Kreis zu erhalten wird angeregt, die Ausdi f ferenzierung zu erweitern und zusätzl ich die Stufe 
2 0 % bis 4 0 % einzuführen. D iese Form der Darstel lung des Waldante i ls in den Reg ionen dient 
als Entscheidungshi l fe bei P lanungen, die zu Eingriffen im W a l d führen. 

Ziel 7.3-3 „Waldinanspruchnahme" (-> S. 86) 

Ziel 7.3-3 führt in Absa t z 2 aus, dass die Errichtung von Windenerg iean lagen auf forstwirtschaft
l ichen Waldf lächen möglich ist, sofern wesent l iche Funkt ionen des W a l d e s nicht erhebl ich be
einträchtigt werden. Hier ist eine Definition „erhebl iche Beeinträchtigung wesent l icher Funkt io
nen des W a l d e s " erforderl ich; darüber hinaus ist darzu legen, wie die Nachweispf l icht zu erfül len 
ist. 

Zu 7.4 Wasser 

Ziel 7.4-4 „Talsperrenstandorte" (-> S. 91) / Zeichnerische Festlegungen 

In der ze ichner ischen Fest legung ist die Naafbachta lsperre als „Talsperre-geplant" als Vor rang
gebiet festgelegt. E s wird angeregt, auf die Fest legung der Naafbachta lsperre zu verz ichten, d a 
sie zu Konfl ikten mit der gleichzeit ig bestehenden Festse tzung als Schutzgebiet im europäi
schen Netz „Natura 2000" (FFH-Geb ie t D E 5009-301) führt. Derzeit ist nicht erkennbar, wie die
ser Konflikt gelöst werden könnte, falls tatsächlich mit den P lanungen für eine Ta lsperre begon
nen werden sollte. 
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Kap i t e l 8 - V e r k e h r u n d t e c h n i s c h e In f rast ruktur 

Zeichnerische Festlegungen 

A u s Sicht des Rhe in -S ieg -Kre i ses ist das T h e m a Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in den 
ze ichner ischen Fes t legungen des LEP-En twur f s unzure ichend dargestellt. En tsprechend wird 
angeregt, die textlich beschr iebenen Raumnutzungskonf l ik te auch in eine ze ichner ische Fest le
gung zu überführen, indem die im Regionalp lan festgelegte Verkehrsinfrastruktur nachrichtl ich 
übernommen wird. 

Zu 8.1 Verkehr und Transport 

Allgemein 

Unzure ichend im vor l iegenden LEP-En twur f betrachtet ist das Zie l , die Entmischung schnel ler 
und langsamer Verkehre voranzutreiben, um die Leistungsfähigkeit und Betriebsqualität des 
E isenbahnnetzes zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für die europäischen TEN-Kor r ido re „Rhi-
ne-Alpine Corridor" (entlang des Rheintals) und „North Sea-Ba l t i c Corr idor" (von den be lg ischen 
Häfen weiter in Richtung Berl in und Osteuropa). 
Verbunden werden sollte dies mit dem Zie l , den überlasteten Bahnachsenknotenpunkt Köln 
auszubauen . 

Darüber hinaus ist in geeigneter Form verbindl ich zu regeln, dass die S -Bahn -Ne t ze in der 
Städteregion weiter ausgebaut werden. Hierdurch kann eine Verbesse rung der Verkehrsver 
hältnisse zw ischen den Oberzentren Köln/Bonn und ihrem Umland erreicht werden. Z u d e m 
dient es der Ver lagerung der Pendlerverkehre von der Straße auf die Sch iene und trägt somit 
zur Ent lastung des Straßennetzes und zur K l imaverbesserung bei. 

EE t*I et o^o t*o o c| © o C3 f*u in cf ̂ stfc^ 0 • *f "*5 ^ i * § 0 \\ t*© 1 t© o cf ©s* Q t*Sc@ \\\ 1* ^ 5̂ B ^ 0 0 J 

Gemäß Grundsatz 8.1-5 sol len die Verkehrsverb indungen im Grenz raum zu den Nachbar län
dern grenzüberschrei tend entwickelt werden. In den Erläuterungen werden St recken genannt, 
die in den Regionalplänen gesichert werden sol len. E s wird angeregt, die St recke Emer ich -
Arnhe im in die Erläuterungen aufzunehmen. 

Ziel 8.1-9 „Landesbedeutsame Häfen und Wasserst raßen" einschl. Erläuterungen (-> S. 
103) 

Ziel 8.1-9 legt die landesbedeutsamen Häfen fest, u.a. auch Köln. Die Er läuterungen spezi f iz ie
ren die Hafengruppe Köln durch die öffentl ichen Häfen Deutz und Niehl . E s wird angeregt, den 
Hafen Köln-Godorf in den L E P aufzunehmen. D iese Anregung erfolgt unabhängig von der öf
fentlich geführten Diskuss ion um eine Hafenerweiterung am Standort Godorf. 

Das landesbedeutsame Hafenkonzept sollte durch ein regionales Hafen- und Logist ikkonzept 
ausdifferenziert bzw. spezif iziert und regionalplaner isch manifestiert werden. 

Ziel 8.1-11 „Schienennetz" (-> S. 104) 

Die Ziel fest legung beinhaltet, dass Mittel- und Oberzent ren jewei ls bedarfsgerecht an den 
Sch ienenverkehr anzubinden s ind. E s wird angeregt die Fest legung dah ingehend zu ergänzen, 
dass Oberzentren an den Fernverkehr anzubinden s ind. 
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Ziel 8.1-12 „Erreichbarkeit" (-> S. 104) 

Ziel 8.1-12 beinhaltet die Forderung, d a s s in al len Tei l räumen des Landes von den K o m m u n e n 
und den Aufgabenträgern des öffentl ichen Verkehrs die Erreichbarkeit der Zentra len Versor 
gungsbere iche der Grund- , Mittel- und Oberzent ren von den Wohnstandor ten ihres E inzugsbe 
reiches mit dem ÖPNV in angemessene r Zeit zu gewährleisten ist. 

Insbesondere in ländlich strukturierten, dünner besiedel ten Flächengemeinden des Rhe in -S ieg -
Kre ises kann dies aufgrund der oftmals schwier igen f inanziel len Situation nicht sichergestel l t 
werden. Bereits heute werden in vielen kreisangehörigen Städten und G e m e i n d e n Bürgerbusse 
und Anrufsammei tax is eingesetzt, insofern wird der diesbezügl iche Hinweis in den Erläuterun
gen als wichtig, jedoch nicht als hinreichend angesehen . Ohne f inanziel le Unterstützung des 
Landes kann das in der Fest legung getroffene Ziel nicht erreicht werden. 

Zu 8.2 Transport in Leitungen 

Grundsatz 8.2-1 „Transport lei tungen" (-> S. 111) 
i. V . m. 
Ziel 8.2-3 Höchstspannungslei tungen" (-> S. 112) 

Während Grundsatz 8.2-1 die Trassenbündelung unter Nutzung vorhandener T rassen regelt, 
legt Ziel 8.2-3 fest, dass T rassen für neu zu err ichtende Höchstspannungslei tungen (> 220 kV) 
so zu planen s ind, dass Abstände von 200m / 400m eingehal ten werden. Somit besteht ein 
Konflikt, wenn innerhalb einer bereits bestehenden T rasse eine neue Höchstspannungslei tung 
realisiert werden soll und die T rasse den notwendigen Abs tand nicht aufweist. Hier sollte eine 
Klarstel lung erfolgen. 

Ziel 8.2-3 „Höchstspannungslei tungen" einschl. Erläuterungen (-> S. 112) 

Die Abs tandsrege lung des Zie ls kann ausnahmswe ise unterschritten werden, wenn ein g le ich
wert iger vorsorgender Schu tz der Wohnumfeldqual i tät gewährleistet ist und keine andere tech
nisch geeignete und energiewirtschaftsrechtl ich zulässige Var iante die Einhal tung der Mindest
abstände ermöglicht. W e d e r die Ziel fest legung noch die zugehör igen Erläuterungen führen aus , 
wie ein „gleichwertiger vorsorgender Schu tz der Wohnumfeldqual i tät" zu gewährleisten ist, falls 
im Einzelfal l von den Mindestabständen abgewichen werden sol l . Diesbezügl ich bedürfen die 
Erläuterungen einer Ergänzung. 

Grundsatz 8.2-4 „Unterirdische Führung von Höchstspannungs- und Gleichstromüber
tragungsleitungen" einschl. Erläuterungen (-> S. 112) 

Bis lang gibt es nur für Pilotprojekte des E n L A G und des Bundesbedar fsp langese tz eine 
Rechtsgrund lage für Planfeststel lungsverfahren zur ErdVerkabelung auf der Höchstspannungs-
ebene. 

Netzbetreiber s ind grundsätzl ich nicht bereit, einer Erdverkabelung für Projekte ohne Planfest-
s te l lungsbesch luss zuzus t immen, da separat zu beantragende Genehmigungen sowie V e r 
handlungen mit privaten Grundstückeigentümern mit erhebl ichem Mehraufwand verbunden 
s ind. 

Die Erläuterungen zu Grundsa tz 8.2-3 führen aus, d a s s neben einer Tei lverkabelung auch eine 
großräumige unterirdische Ver legung in Betracht kommt. U m d iesem Aspek t Ausd ruck zu ver
leihen, sollte, unter Berücksicht igung vorstehender Ausführungen, der Grundsa tz mit e iner G e 
setzesinit iat ive auf Bundesebene verbunden werden. 
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Kapitel 9 - Rohstoffversorgung 

Zu 9.2 Nichtenergetische Rohstoffe 

Ziel 9.2-1 „Räumliche Festlegungen für oberf lächennahe nichtenergetische Rohstoffe" 
einschl. Erläuterungen (-> S. 120) 

Das Ziel richtet an die Regionalp lanung den Auft rag, in den Regionalplänen Bere iche für die 
S icherung und den A b b a u oberf lächennaher Bodenschätze für nichtenerget ische Rohstof fe als 
Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten festzulegen ( B S A B ) . In den Erläuterun
gen findet s ich fo lgende Ausnahmerege lung : „Abgrabungsvorhaben haben s ich in den B S A B zu 
vol lz iehen. Die Regionalpläne regeln begründete A u s n a h m e n , in denen im Einzelfal l Abg rabun -
gen ger ingeren Umfangs auch außerhalb der festgelegten B S A B mit den Zie len der R a u m o r d 
nung vereinbar s ind." Um Fehlinterpretationen zu vermeiden wird angeregt, d iese A u s n a h m e 
reg lung in den Fest legungstext des Zie ls 9.2-1 au fzunehmen. 

Ziel 9.2-2 „Versorgungszeiträume" einschließlich Erläuterungen (-> S. 120) 

Insbesondere im Hinbl ick auf die Problematik intensiver Abgrabungen im Gebiet des Rhe in -
S ieg -Kre i ses werden die restriktiveren Rege lungen zu Versorgungszei t räumen begrüßt. 

Kapitel 10 - Energieversorgung 

Zu 10.2 Standorte für die Nutzung erneuerbarer Energien 

Ziel 10.2-2 „Vorranggebiete für die Windenergienutzung" einschl. Erläuterungen (-> S. 
130) 

Das Ziel enthält den Auftrag an die Regiona lp lanung, Vorranggebiete für die Windenerg ienut
zung festzu legen. Für das Regionalp langebiet Köln beträgt der Mindestumfang 14.500 ha. A b 
geleitet ist die Zahl aus der „Potentialstudie Erneuerbare Energ ien N R W , Tei l 1 - Windenerg ie , 
L A N U V Fachbei t rag 40" unter Berücksicht igung e ines Flächenabzugs von 30 %. 

Die Fest legung d ieses Mindestumfangs als Ziel der Raumordnung wird abgelehnt, da mit nach 
s tehender Begründung ein für eine Ziel fest legung notwendiger Tatbestand nicht erfüllt ist. 

Gemäß § 3 (1) Nr. 2 Raumordnungsgese tz ( R O G ) handelt es s ich bei Z ie len der Raumordnung 
um „verbindliche Vo rgaben in Form von räumlich und sachl ich best immbaren, vom Träger der 
Raumordnung anschl ießend abgewogenen (...) Fes t legungen (...). 

Bekannt l ich sind im Zuge der Erarbeitung o.a. Studie eine V ie lzah l relevanter Kriterien, insbe
sondere der Ar tenschutz, nicht abschl ießend geprüft und in die Abwägung e inbezogen worden. 

Die mange lnde Belastbarkeit des Mengengerüsts konnte durch eine St ichprobe in einer kreis
angehör igen Kommune belegt werden. Im Ergebnis zeigt s ich , dass lediglich 20 % der in der 
Studie veranschlagten Fläche einer Nutzung zugeführt werden konnten. In S u m m e ist entspre
chend von einer deutl ichen Reduz ierung der - verbindl ich - vorgegebenen 14.500 ha auszuge 
hen. 

Insofern erscheint die Fest legung d ieses Mindestumfangs als Ziel der Raumordnung rechtsfeh
lerhaft. D iesem Umstand ist in geeigneter Form Rechnung zu tragen. Daher wird gefordert, der 
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Ziel fest legung belastbare Zah len , die eine Endabgewogenhe i t und damit eine Ziel fest legung 
ermögl ichen, zu Grunde zu legen oder das Ziel in e inen Grundsa tz umzuwandeln . 

Mit f reundl ichen Grüßen 

Frithjof Kühn 
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